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Beschlusskammer 10 

BK10-21-0357_U 

- vertrauliche Fassung -- öffentliche Fassung -

Hinweis der Beschlusskammer:
Die Gründe des Beschlusses werden nach
der Klärung von schwärzungsbedürftigen
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zur
Verfügung gestellt.

Zweiter Teilbeschluss 

In  dem  Verwaltungsverfahren  

aufgrund  der  Beschwerde  

der  Lineas S.A.,  Boulevard du  Roi  Albert  II, 37 , 1 030  Brüssel, K önigreich Belgien, 

vertreten  durch  den  Verwaltungsrat,   

Beschwerdeführerin,  

g e g e n  

die  Deutsche  Bahn  AG, P otsdamer  Platz  2,  10785  Berlin,  

vertreten  durch  den  Vorstand,   

Beschwerdegegnerin  zu  1),  

DB  Finance  GmbH,  Europaplatz  1,  10557  Berlin,  

Vertreten  durch  die  Geschäftsführung,  

Beschwerdegegnerin  zu  2),   

DB  Cargo  AG,  Rheinstraße  2,  55116  Mainz,  

vertreten  durch  den  Vorstand,   

Beschwerdegegnerin  zu  3),  

DB  InfraGO  AG,  Adam-Riese-Straße  11-13,  60327  Frankfurt  am  Main,   

vertreten  durch  den  Vorstand,  

Beschwerdegegnerin  zu  4),  

vom  07.12.2021  sowie von  Amts wegen  auf  Einhaltung  der  Vorgaben  aus  §§  8,  8d  Eisenbahn-

regulierungsgesetz  (ERegG),   
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Betroffene  (im  engeren  Sinne):  

1.  DB  Fernverkehr  AG,  Europa-Allee  78-84,  60486 Frankfurt a m  Main,  
vertreten  durch  den  Vorstand,   

2.  DB  Regio  AG,  Europa-Allee  70-76,  60486  Frankfurt  am  Main,  
vertreten  durch  den  Vorstand,  

Hinzugezogene:  

1.  Bundesverband  SchienenNahverkehr  e. V .,  Wilmersdorfer  Straße  50/51,  10627 
Berlin,  vertreten durch  den  Vorstand,   

2.  FlixTrain GmbH,  Warschauer  Platz  11-13,  10245  Berlin,  vertreten  durch  die  Ge-
schäftsführung,   

3.  KombiRail E urope  B. V .,  Oudelandseweg  33,  3194 AR  Hoogvliet  – Rotterdam,  Kö-
nigreich  der  Niederlande,  vertreten  durch  die  Geschäftsführung,  

4.  mofair  e.  V.,  Marienstraße  3,  10117  Berlin,  vertreten  durch  den  Vorstand,   

5.  Netzwerk  Europäischer  Eisenbahnen  (NEE)  e.  V.,  Reinhardtstraße  46,  10117  Ber-
lin,  vertreten  durch den  Vorstand,  

6.  Verkehrsverbund  Rhein-Ruhr  AöR, A ugustastraße  1,  45879 Gelsenkirchen,  vertre-
ten  durch den  Vorstand,   

–  Verfahrensbevollmächtigte:  

der Beschwerdeführerin: 

der Beschwerdegegnerinnen und der Betroffenen: 

der Hinzugezogenen zu 3: 

– 

hat die Beschlusskammer 10 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 
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durch  

den  Vorsitzenden  Dr.  Ulrich Geers,  

den  Beisitzer  Jan  Kirchhartz  und  

den  Beisitzer  Wolfram  Krick 

am  22.03.2024   

b e s c h l o s s e n :  

1.  Die  Beschwerdegegnerin  zu 1)  und  die  Beschwerdegegnerin  zu 3)  werden verpflich-
tet,   

a)  -die  Fortführung  des  zw---ischen ihnen am   geschlossenen  Darlehens-
vertrags (Darlehensbetrag:   EUR;  Laufzeit:  vom   bis zum  

;  Zinssatz:   %  p.a.)  zu Zin-ssätzen  außerhalb  der  marktüblichen  
Bandbreite  von zwischen  (einschließlich)   %  p.  a.  bis (einschließlich)   %  
p.  a.  zu  unterlassen;  

-
b)  die  Fortführung  von  seit  dem  24.12.2016  gewährten  Darlehen  mit  Abla

-
uf  des  

31.12.2024  zu  unterlassen,  sofern  die darin  vereinbarten  Zinssätze  nicht  im  Rah-
men  einer  Zinsbandbreite  liegen,  die  sich  unter  Beachtung  der  in  den Gründen  
des Beschlusses  näher  beschriebenen  Vorgaben  zur  Ermittlung  des individuel-
len  Risikoprofils  der  Beschwerdegegnerin  zu 3)  ergibt;  und   

c)  den  Abschluss neuer  Darlehensverträge zu  unterlassen,  sofern die  darin verein-
barten  Zinssätze nicht  im  Rahmen  einer  Zinsbandbreite liegen,  die  sich  unter  
Beachtung  der  in  den  Gründen  des  Beschlusses  näher  beschriebenen  Vorga-
ben  zur  Ermittlung  des individuellen  Risikoprofils der  Beschwerdegegnerin  zu 3)  
ergibt.   

2.  Die  Beschwerdegegnerin  zu 1)  und  die  Beschwerdegegnerin  zu 3)  werden verpflich-
tet,  der  Beschlusskammer   

a)  bis zum  06.05.2024  mitzuteilen,  wie  sie  der  unter  Tenorziffer  1  lit.  a)  auferlegten  
Verpflichtung  nachgekommen  sind;  und  

b)  bis zum  10.01.2025  unter  Vorlage  einer  für  jeden  zwischen  ihnen geschlossenen  
Darlehensvertrag  ausgefüllten Auskunft  nach  Anlage  1  zu  diesem  Beschluss  o-
der  in  gleich  geeigneter  Form  mitzuteilen,  wie sie  den  unter  Tenorziffer  1  lit.  b)  
und  (soweit  bis zum  31.12.2024  neue  Darlehensverträge  abgeschlossen wur-
den)  den  in Tenorziffer  1  lit.  c)  auferlegten  Verpflichtungen  nachgekommen  sind.   

3.  Sofern die  Beschwerdegegnerin  zu  1)  und  die  Beschwerdegegnerin  zu  3)   

a)  der  in  Tenorziffer  1 lit.  a)  auferlegten  Verpflichtung  nicht  bis  zum  03.05.2024  
nachkommen,  wird ihnen  gesamtschuldnerisch  ein  Zwangsgeld in  Höhe  von  
300.000 EUR an gedroht;  und/oder  

b)  den in  Tenorziffer  2  lit.  a)  und in  Tenorziffer  2 lit.  b)  auferlegten  Auskunftsver-
pflichtungen  jeweils nicht  oder  nicht  vollständig  nachkommen,  wird  ihnen  ge-
samtschuldnerisch ein  Zwangsgeld  in Höhe  von  jeweils 50.000  EUR  angedroht.  

4.  Im  Übrigen  wird  die  Beschwerde,  soweit si e  auf E rlass  weiterer  geeigneter  Maßnah-
men  zur  Abstellung  und  Verhütung  behaupteter  Verstöße  im  Zusammenhang  mit  der  
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finanziellen Entflechtung gerichtet ist (Beschwerdeanträge zu 2) und 4) sowie teil-
weise Beschwerdeantrag zu 3) (Cash-Pool-Ausleihungen)), abgelehnt. Das amtswe-
gig geführte Verfahren wird eingestellt, soweit nicht der Themenbereich der perso-
nellen bzw. informationellen Entflechtung betroffen ist. 
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